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§ 50 SPG Unmittelbare
Zwangsgewalt

 SPG - Sicherheitspolizeigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind, sofern nicht anderes bestimmt ist, ermächtigt, die ihnen

von diesem Bundesgesetz oder von einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung

eingeräumten Befugnisse mit unmittelbarer Zwangsgewalt durchzusetzen.

2. (2)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben anwesenden Betroffenen die Ausübung von

unmittelbarer Zwangsgewalt anzudrohen und anzukündigen. Hievon kann in den Fällen der Notwehr oder der

Beendigung gefährlicher Angriffe (§ 33) soweit abgesehen werden, als dies für die Verteidigung des angegriffenen

Rechtsgutes unerläßlich erscheint.

3. (3)Für die Anwendung von unmittelbarer Zwangsgewalt gegen Menschen gelten die Bestimmungen des

Waffengebrauchsgesetzes 1969.

4. (4)Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen physische Gewalt gegen Sachen anwenden, wenn dies

für die Ausübung einer Befugnis unerläßlich ist. Hiebei haben sie alles daranzusetzen, daß eine Gefährdung von

Menschen unterbleibt.
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